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A llo  R e c h t e  V o r b e h a lte n Entwurf zu einer Wehranlage
M o n a t s w e t t b e w e r b  im A .V .B ., m i t g e t e i l t  v o m  B e r i c h t e r s t a t t e r  d e s  B o u r t e i l u n g s a u s s c k u s s e s ,  

S t a d t b a u r a t  a. D. Th. I tbehn in G r u n e w a l d
W o r t l a u t  d e r  A u f g a b e :

E in Fluß, welcher bei N iedrigw asser 2,25 cbm/sek., bei 
M ittelw asser 5,7 cbm/sek., bei gewöhnlichem H ochwasser 
7,5 cbm/sek. und bei höchstem  H ochw asser 20 cbm/sek. führt, 
soll fü r Kraftzw ecke in einen See geleite t werden, welcher etwa 
600 m von dem Fluß en tfernt lieg t (vgl. den Plan)*). Dieser 
See liegt zurzeit 1,30 m höher als MW, im Fluß. E in A nstau  
des F lusses über M ittelw asserspiegel is t  wegen der oberhalb 
liegenden sehr w ertvollen W iesen nicht möglich, dagegen ein 
S tau  auf M W . s ta tth a ft.

Es is t  nun ein W ehr zu projektieren, durch welches der 
Fluß, der an der betreffenden Stelle ein Spiegelgefälle von 
1 :2 0 0 0  h a t, so g es tau t werden kann, daß das MW. noch voll
kommen g ek eh rt wird und rostlos in den See hineingeführt 
werden kann. M it R ücksicht auf die Bodenbeschaffenheit (feiner 
Sand und W iesenm ergel) m üssen die Q uerschnitte des Kanals

entsprechend gew ählt werden. Die Größe derselben muß derart 
sein, daß bei MW. noch 5,7 cbm/sek. und bei NW . 8V2 cbm/sek. 
hindurch können, ohne die Ufer anzugreifen.

Die zu wählenden Geschwindigkeiten werden von der Nei
gung, der B efestigungsart der benetzten Böschungen abhängig 
zu machen sein. Eine fosto A uskleidung aus Beton is t sowohl 
wegen der W eichheit des angeschnittenen Bodens als auch 
wegen der K osten ausgeschlossen. Es is t  anzunehmen, daß das 
NW . 0,52 m un ter MW. lieg t und daß das gowöhnliche HW . 
0,5 m, das höchste H W . 1,0 m über MW. liegt. Um auch 
hei W asserm angel und gewöhnlichem H W . dieses restlos in den 
See hineinführen zu können, sind V orrichtungen zu treffen, 
welche es gesta tten , ausnahm sweise auch das gewöhnliche H W . 
zu kehren. A nderseits is t aber dafür Sorge zu tragen , daß das 
ganze K atastrophenhochw asser von 20 cbm/sek. ungehindert 
durch das W ehr hindurch kann.

Abb.292, Kennwort: „ S c h i i t z e n w e h r “. V erfasser: Regierungsbauineister ®ipl.*3n9- W . S c h m it z
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A bb.293 u. 294. Kennwort: „ S c h ü t z e n w e h r “. Verfasser: Regierungsbaumeister 2ipl.*3ng. W. S c h m it z

D a eine Flößerei auf dem Fluß, wenn auch nur im ge- ! U /2 m breite Oeffnung anzulegen, welche .den D urchgang der
ringen Umfange sta ttfindet, so muß während einiger M onate Flöße g e s ta tte t und welche soweit von der Einm ündung in den
an bestim m ten Tagen der Fluß wieder seinen früheren W eg j K anal en tfernt liegt, daß m indestens ein 60 m langes Floß vor
nehmen, um die Flöße ta lw ärts  zu bringen. Im  W ehr is t  eine dem W ehr in ruhigem  W asser liegen kann.
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Abb.295. Kennwort: „ S c h t i t z e n w e b r “. Verfasser: llegierungsbauineister Sipl.=3ng. Vf. S c h m it z

Um nun das F lußw asser in den See hineinbringen zu 
können, muß derselbe nach dem Fluß zu abgelassen und soweit [ 
gesenkt werden, daß das W asser von dem Fluß in den See 
hineingelangen kann. Von dem Stauraum  dos Sees soll eine 
Schicht von 1,50 ausgenutzt werden, so daß un ter Um ständen 
der Seespiegel 1,50 tiefer s te h t als das MW. in dem Fluß. Um 
es nun in der Hand zu behalten, daß die Geschwindigkeiten 
in dem Kanal auch bei tiefstem W asserspiegel des Sees ein 
bestim mtes Maß, welches der Befestigung der Böschungen an 
gepaßt sein muß, n icht überschreite t, is t  in dom Kanal ein Re
gulierungsw erk anzulegen, durch welches der Gefälleunterschied 
zwischen F luß und See, wenn le tz te rer seine tieferen Stände

hat, in einer Stufe ausgeglichen werden kann, und an welchem 
m ittels einer beweglichen Schütze oder auf eine andere W eise 
die Geschwindigkeit des W assers im Kanal regu liert werden kann.

D er Feldw eg von A  nach B is t  durch eine Brücke über
zuführen. Zu entwerfen is t: Das W ehr, M aßstab 1 : 100, der 
Kanal im G rundriß und L ängsschn itt m it einigen Querprofilen, 
das R egulierungsw erk und die Brücke im M aßstab 1 : 100. Die 
gew ählte Trace und das gew ählte Profil des K anals is t  w irt
schaftlich zu begründen. Bei dem W ehr sowohl wie bei dem 
R egulierungsw erk is t  auf E infachheit Gewicht zu legen, dam it 
ein Mann für die Bedienung völlig ausreicht.

(Fortsetzung folgt)

Das politische Wahlrecht
V o r t r a g  g e h a l t e n  im A r c h i t e k t e n - V e r e i n  zu B e r l i n  a u f  V e r a n l a s s u n g  d es  S t u d i e n a u s s c h u s s e s  v o m  

P r i v a t d o z e n t e n  E. Calin in F r a n k f u r t  a. M.
(Fortsetzung aus Nr. 30, Seite 170)

Vielfach steht das ak tive  und noch m ehr das passive W ahl
rech t n ich t jedem  volljährigen S taatsangehörigen , sondern nur 
den volljährigen S taatsangehörigen  von einem gewissen
L e b e n s a l t e r  an  (25., 30. Lebensjahr) zu. F ür ein
höheres W ahlalter h a t m an geltend  gem acht, daß es doch
w ünschensw ert sei, daß die W ähler eine gewisse Reife des
Urteils besitzen, die zum eist m it 21 Jah ren  noch nicht vorhanden 
sei. D agegen h a t m an geltend  gem acht, m an dürfe das W ahl- 
a lte r nicht hinausschieben, da sonst die Ju gend  zum Schaden 
ihrer politischen E rziehung und Schulung vom politischen Leben 
ferngehalten  w erde; auch schädige ein höheres L ebensalter den 
Einfluß der A rbeiterklasse, da diese an  den höheren Lebens
altern  infolge ihrer hohen S terblichkeit verhältn ism äßig  
schw ächer beteilig t sei. Speziell in dem okratischen Ländern  
hat m an vom  G edanken der V o lkssouverän ität aus ein niedriges 
W ahlalter vertre ten . W ie steht es nun  in  der P rax is? Die 
m eisten W ahlgesetze haben das W ahlalter fü r das ak tive 
Stim m recht auf das 25. Lebensjahr festgesetz t, so die Reichs
verfassung für die W ahlen zum R eichstag  und  die W ahlgesetze 
der m eisten .deutschen B undesstaaten , doch h a t P reußen  ein

W ahlalter von 24 Jah ren ; in der Schweiz b e träg t das W ahlalter 
bei den W ahlen zum N ational ra t 20 Jah re , bei den W ahlen zu 
einzelnen K an tonsrä ten  17. 18 oder 19 Jah re . In F rankreich , 
E ngland , Italien , den Vereinigten S taa ten  von N ordam erika 
21 Jah re . U ngarn h a t 20 Jah re , O esterreich und Schw eden 
haben 24 Jah re , Belgien, N iederlande, Spanien, N orw egen 
25 Jah re , D änem ark h a t 30 Jah re .

In  den m eisten W ahlgesetzen ist die ak tiv e  W ahlberech
tigung an den Besitz der S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t  ge
knüpft. F ü r  diese B edingung h a t m an geltend  gem acht, an  der 
Bildung des staatlichen  W illens solle nu r der m itw irken, der 
m it dem S taa te  dauernd verbunden sei. U nter U m ständen könne 
es gefährlich . w erden ,. A usländern, deren V aterland  m it dem 
unsrigen gerade en tgegengesetzte In teressen  h a t, Einfluß auf 
die F ragen  der L andesverte id igung  einzuräum en. T atsächlich  
steh t denn auch nur in einzelnen S taa ten  der nordam erikan i
schen Union auch A usländem  das W ahlrech t zu, aber nur, wenn 
sie die Absicht, sich naturalisieren  zu lassen, vo r der W ahl 
kundgegeben haben, oder eine bestim m te Zeit in den V ereinig
ten S taa ten  w ohnhaft gew esen sind und den sonstigen für die
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W ahl vorgesehenen E rfordernissen  entsprechen. A nders da
gegen ist die Bedingung der S taatsangehörigkeit zu beurteilen 
in einem B undesstaat, w enn jem and wohl S taatsangehöriger 
eines G liedstaates, n icht aber gerade S taatsangehöriger des 
G liedstaates ist, in dem er das W ahlrecht ausüben will. M a n  
h a t für den A usschluß der W ahlberechtigung n icht Staats
angehöriger B undesangehöriger geltend  gem acht, w ählen solle 
nur dürfen, wer sein In teresse für diesen G liedstaat durch die 
doch leicht zu betätigende E rw erbung der S taatsangehörigkeit 
bekundet habe. T atsächlich ist bei dieser B eschränkung der 
m aßgebende G esichtspunkt der, daß m an die flottierenden 
Elem ente, die naturgem äß an den E rw erb der S taatsangehörig
ke it ihres A ufen tha ltsstaates nicht denken, m öglichst be
schränken und dam it das W ahlrecht des P ro le ta ria ts  be
schneiden will. Es besteht auch lange n icht in allen 
B undesstaaten  der Zustand, daß  nur A ngehörige des Glied
staates, n ich t auch A ngehörige anderer G liedstaaten  in dem 
G liedstaat wählen dürfen. Das ist z. B. n icht der Fall in den 
V ereinigten S taa ten  von N ordam erika und nicht in der Schweiz, 
wo alle B undesangehörigen in allen G liedstaaten  für die W ahlen 
zu den g liedstaatlichen V olksvertretungen  w ahlberechtig t sind. 
A nders im D eutschen Reich, wo, bis auf das neue oldenburgische, 
lippe-detm oldische und elsaß-lothringische W ahlgesetz, glied. 
staatliche R eichsangehörige bei den W ahlen zu den anderen 
gliedstaatlichen V olksvertretungen  n icht w ählen dürfen.

In  m anchen S taa ten  ist die W ahlberech tigung  von gewissen 
B i l d u n g s n a c h w e i s e n  abhängig. M anche Schriftsteller 
haben auch verlangt, daß  nur der w ählen dürfen soll, der eine 
gewisse B ildung nachw eist. W ürde u n ter B ildung „höhere 
Bildung“ verstanden, so w äre das ähnlich zu bew erten wie ein 
sehr beschränktes Zensusw ahlsystem , und das dort G esagte 
w ürde auch hier zutreffen. In der R egel w ird denn auch nur 
gefordert, der W ähler solle lesen und schreiben können oder 
den Nachweis der K enntnis gew isser Grundbegriffe des S taa ts 
lebens führen. F ü r diese Förderungen, von denen die erstere 
für die m eisten K u ltu rs taa ten  keine prak tische B edeutung hat, 
w ird geltend  gem acht, daß  Personen, die sich n ich t im Besitze 
einer gewissen E lem entarbildung befinden oder keine K enntnis 
von den E lem enten des S taatslebens besitzen, unm öglich in 
fruchtbringender W eise an  den A ufgaben des S taatslebens mit- 
arbeiten können. Speziell gegen die zw eite Forderung  h a t m an 
eingew endet, daß  Personen, die leicht etw as unbeholfen im 
A usdruck sind, z. B. Bauern, L andarbeiter, ohne doch eines 
gesunden U rteils zu entbehren, leicht bei einer solchen P rüfung  
versagen und infolgedessen vom W ahlrech t ausgeschlossen sind. 
B ildungsnachw eise w erden tatsächlich  nur in w enigen S taaten  
und nur im Sinne der e rs te renF orderung  verlang t. In  I t a l i e n  
w ar bisher w ahlberechtig t nur, w er lesen und schreiben konnte 
und die vorgeschriebene P rüfung  über G egenstände des obliga
torischen E lem entarun terrich ts erfolgreich bestanden  h a tte ; in 
P o r t u g a l  is t w ahlberechtig t nur, w er lesen und schreiben 
kann.

N ach vielen W ahlgesetzen sollen die seßhaften  Elem ente 
als die w ertvolleren Elem ente für das S taatsleben  gegenüber 
den flottierenden E lem enten bevorzugt werden. Das kann  einmal 
erreicht w erden dadurch, daß  m an vorschreibt, daß  nur Personen 
wählen dürfen, die am W ahlorte  oder doch im W ahlbezirke 
w ährend eines gewissen Zeitraum s vor der W ahl ihren W o h n 
s i t z  gehabt haben, oder dadurch, daß zur W ahl nur Personen 
zugelassen werden* die die Absicht der S e ß h a f t i g k e i t  
durch Begründung einer F a m i l i e  oder eines selbständigen 
H a u s h a l t s  oder durch E r m i e t e n  einer eigenen W o h -  
n  u n g von bestim m ter G r ö ß e oder von gewissem  W e r t e  
bekundet haben. P rak tisch  komm en solche Bestim m ungen 
imm er auf V erkürzung des Einflusses des P ro le ta ria ts  hinaus.

Am häufigsten ist das E rfordernis einer gew issen W ohn
sitzdauer. So verlangen die W ahlgesetze von Preußen, K önig
reich Sachsen, Sachsen-A ltenburg eine sechsm onatige W ohn
sitzdauer (ähnlich Frankreich), Oesterreich, D änem ark und 
Belgien eine einjährige W ohnsitzdauer, und Spanien g a r eine 
zw eijährige W ohnsitzdauer.

Die B egründung einer F a m i l i e  ist zum eist Bedingung 
der W ahlberechtigung in Portugal, der Besitz eines eigenen 
H a u s h a l t s  in  einer Reihe deu tscher K leinstaaten , die Er- 
m ietung einer s e l b s t ä n d i g e n  W o h a u n g  von gewissem 
M ietwert, gew isser Größe oder gew isser B ew ohnüngsdauer in 
E ngland  (M ietwert 10 Pfund  Sterling) und in Holland.

In  früheren Zeiten w ar vielfach die ak tive  W ahlberech
tigung  abhängig  von der Zugehörigkeit zur S t a a t s k i r c h e  
oder doch einer anerkann ten  öffentlichen R e l i g i o n s g e s e l l 
s c h a f t .  So w aren in E ngland  früher von der W ahlberech
tigung  ausgeschlossen Ju den  und  bis 1829 auch  K atholiken, in 
vielen deutschen E inze lstaaten  bis 1848 N ichtchristen, in 
einzelnen katho lischen  L ändern  auch N ichtkatholiken. D erartige 
B eschränkungen sind heu te  überall gefallen und deren W ieder
einführung ist wohl auch kaum  zu erw arten.

Ganz kurz will ich sprechen von der A u s s c h l i e ß u n g  
v o n  d e r  W a h l b e r e c h t i g u n g  und vom R u h e  n  d e s 
W a h l r e c h t s .  Ausgeschlossen sind m eist Personen, die 
gewisse strafbare  H andlungen begangen haben oder bescholten 
sind, u n ter V orm undschaft stehen oder sonst in der G eschäfts
fähigkeit beschränkt sind und A rm enunterstü tzung  genossen 
haben oder genießen oder in K onkurs befindlich sind. F ü r die 
A usschließung der erstgenannten  Personeukategorie  w ird gel
tend  gem acht, daß die betreffenden Personen eine so niedrige 
G esinnung bekundet haben, daß sie unw ürd ig  erscheinen, einen 
Einfluß auf die S taatsgesetzgebung  auszuüben, für die A us
schließung der zw eiten K ategorie, daß  ihnen infolge geistiger 
E rk ran k u ng  oder C harakterschw äche die erforderliche Reife zur 
Teilnahm e an den öffentlichen A ngelegenheiten fehlt, für die 
A usschließung der d ritten  K ategorie, daß sie unfähig  seien, sich 
selbst zu ernähren und daher von anderen  abhängig  sind bzw. 
daß sie n icht die volle privatrech tliche H andlungsfäh igkeit be
sitzen. Gegen den A usschluß der letzten  K ategorie  w ird geltend 
gem acht, daß  bei der Inanspruchnahm e der öffentlichen A rm en
un terstü tzung  oder der Eröffnung des K onkurses doch kein 
Verschulden vorzuliegen braucht, und daß  die A bhängigkeit 
dieser K ategorien  doch n icht g rößer ist als die vieler anderer 
Schichten. Im m erhin schließen die m eisten W ahlgesetze alle 
diese K ategorien  oder einzelne derselben aus, so wegen s traf
barer H andlungen D eutsches Reich und E inze lstaa ten  (Ab
erkennung der bürgerlichen Ehrenrechte), Oesterreich, Luxem 
burg, Belgien (Bordellhalter), w egen Bevorm undung die m eisten 
S taaten , w egen A rm enunterstü tzung  D eutsches Reich, die 
E inze lstaaten  des Reichs, G roßbritannien, n i c h t  F rankreich , 
w egen K onkurs: D eutsches Reich, E inze lstaaten  des Reichs.

D as W ahlrecht r u h t  nach einer Reihe von W ahlgesetzen 
für ak tive  M i 1 i t  ä  r  p e r  s o n e n. D er G rund h ierfür ist: Man 
befürch tet von der H inein tragung der P arte ikäm pfe  in das Heer 
schwere E rschü tterungen  der Disziplin. Es sind deshalb en t
w eder alle ak tiven  M ilitärpersonen oder doch w enigstens ge
meine Soldaten  und Unteroffiziere für die D auer der D ienstzeit 
vom W ahlrech t ausgeschlossen nach den W ahlgesetzen zum 
R eichstag  und den einzelstaatlichen Parlam en ten  (hier a l l e  
ak tiven  M ilitärpersonen), Frankreich, U ngarn, Oesterreich, 
N iederlande, teilweise V ereinigte S taaten , dann  Italien , Spanien 
(hier nur gem eine Soldaten  und Unteroffiziere), dagegen n i c h t  
in G roßbritannien, Belgien, D änem ark.

Des w eiteren w enden wir uns nunm ehr zu der B etrach tung  
des M a ß e s  der  W a h l b e r e c h t i g u n g ,  also insbesondere 
zur F rage: g l e i c h e s  und u n g l e i c h e s  W a h l r e c h t .  
W ie ich Ihnen bereits m itteilte, ist die Zahl derer, die die breiten 
Massen der B evölkerung völlig vom  W ahlrecht ausschließen 
wollen, im m er m ehr zusam m engeschm olzen, dagegen h a t sehr 
s ta rk  zugenom m en, insbesondere auch un ter den Gebildeten, die 
Zahl der A nhänger eines allgem einen aber ungleichen W ahl
rechts.

Die B ekäm pfung des gleichen W ahlrechts geschieht von 
drei G esichtspunkten aus, einmal von der V erschiedenheit des 
B ildungsgrades der W ähler, dann  von der V erschiedenheit 
der sozialen B edeutung der einzelnen Schichten der W ähler
schaft fü r S ta a t und Gesam theit, und  endlich von der V er
schiedenheit des R eifegrades der einzelnen A ltersstufen  unter 
den W ählern. Die A nhänger des ungleichen Stim m rechts führen 
etw a aus: Die M enschen seien von N atu r in ihren  F ähigkeiten  
sehr verschieden und  diese V erschiedenheiten w ürden noch ver
g rößert durch die V erschiedenheiten des B ildungsgangs, den die 
einzelnen durchm achten. Höhere geistige Fähigkeiten  und lang
jährige höhere B ildung führten  im allgem einen zu einem ruhigen 
Urteilen, zu einem verständigen  A bw ägen der verschiedenen 
G esichtspunkte, E igenschaften, die fü r das politische Leben 
besonders w ertvoll, seien. Deshalb sei es geboten, den G ebildeten 
ein höheres Maß von Einfluß bei den W ahlen einzuräum en als 
den „U ngebildeten“ . (Fortsetzung folgt)
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W o c h e n s c h r i f t  d e s  A r c h i t e k t e n -Ve r e i n s  z u  B e r l i n
HERAUSGEGEBEN VOM VEREINE

Num mer  31a Berlin, Mittwoch den 6. August 1913 VIII. Jahrgang
Alle  R e c h t e  V o r b e h a l t e n

Reglung des Zivilingenieurberufs in Oesterreich
Verordnung des Ministeriums ftlr öffentliche Arbeiten im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern, dem Ministerium für Kultus 
und Unterricht, dann dem Justiz-, Finanz-, Handels-, Eisenbahn- und Ackerbauministerium vom 7. Mai 1913.

§ 1. Einteilung und TitelDie von der Regierung autorisierten Privattechniker, in Hinkunft 
n ihrer Gesamtheit Ziviltechniker genannt, werden in folgende Kategorien eingeteilt:
a) Zivilingenienre für das Bauwesen (Straßen-, Wasser-, Brücken-, Eisenbahn- und verwandte Bauten);b) Zivilingenieure für Architektur und Hochbau;
c) Zivilingenieure für Maschinenbau;d) Zivilingenieure für Elektrotechnik:
e) Zivilingenieure für Schiffbau und Schiffsmaschinenbau;f) Zivilingenieure für Kulturtechnik (Boden-Meliorationen, Wasser- und Straßenbauten);
g) Zivilingenieure für Forstwesen;h) Zivilingenieure für technische Chemie;
i) Zivilgeometor.Nach Bedarf, insbesondere im Falle weiterer Ausgestaltung der Studienorganisation der Hochschulen technischer Richtung, wird durch 

Verordnung eine Aenderung der vorstehenden Kategorien, eventuell ihrer Bezeichnungen oder die Einführung neuer Kategorien von Zivil
technikern nach Anhörung der Ingenieurkammern erfolgen.

Berechtigungen
§ 2. Die Zivilingenienre der Kategorie a) bis g) des § 1 sind auf dem jeder Kategorie zugewiesenen Fachgebiete berechtigt:
1. Pläne, Vorausmaße und Kostenüberschläge zu verfassen;2. die Ausführung der in das betreffende Gebiet einschlagenden technischen Arbeiten zu leiten und derlei Ausführungen zn über

nehmen sowie solche von ändern ausgeführten Arbeiten zu kol- laudioren;3. die zur Projektierung und Ausführung der betreffenden Ar
beiten erforderlichen Untersuchungen, Messungen, Aufnahmen und 
Berechnungen vorzunehmen und die einschlägigen Lage- und Niveaupläne anzufertigen;4. Gutachten abzugeben, Berechnungen und Schätzungen in allen 
Zweigen ihres Faches vorzunehmen, einschlägige Pläne und Berechnungen zu überprüfen, Beglaubigungen hierüber auszustellen sowie Plan- und Zeichnnngskopien zn vidimieren.

§ 3. Die im § 2, P. 1 bis 4, anfgezählten Berechtigungen stehen außerdem zu:a) den Zivilingenieuren für das Bauwesen rücksichtlich der mit Straßen-, Wasser-, Brücken-, Eisenbahn- und verwandten Bauten 
in unmittelbarer Verbindung stehenden Hochbauten und einfacheren maschinellen und elektrotechnischen Einrichtungen;

b) den Zivilingenieuren für Architektur und Hochbau rücksichtlich der mit Hochbauten in unmittelbarer Verbindung stehenden ander
weitigen baulichen Herstellungen und einfacheren maschinellen und elektrotechnischen Einrichtungen;c) den Zivilingenieuren für Maschinenbau rücksichtlich der mit Ma
schinenanlagen in unmittelbarer Verbindnng stehenden anderweitigen baulichen Herstellungen einschließlich Hochbauten und elektro
technischen Einrichtungen;d) den Zivilingenieuren für Elektrotechnik rücksichtlich der mit elektrotechnischen Anlagen in unmittelbarer Verbindung stehenden 
anderweitigen baulichen Herstellungen einschließlich Hochbauten 
und maschinellen Einrichtungen;e) den Zivilingenieuren ‘für Schiffbau nnd Schiffsmaschinenban rücksichtlich dor mit dem Bau und der Einrichtung der Schiffe sowie 
mit dem Bau und Einbau von Schiffsmaschinen in unmittelbarer Verbindung stehenden anderweitigen baulichen Herstellungen ein
schließlich der einfacheren elektrotechnischen Einrichtungen;f) den Zivilingeuieuren für Kulturtechnik rücksichtlich der mit knltur- technischen Arbeiten in unmittelbarer Verbindung stehenden 
Schleppbahn- nnd Hochbauten sowie einfacheren maschinellen und elektrotechnischen Einrichtungen, dann rücksichtlich der mit Boden
meliorationen in unmittelbarer Verbindung stehenden Brückenbauten;g) den Zivilingenieuren für Forstwesen rücksichtlich der mit der Be
triebseinrichtung und der Bewirtschaftung von Forsten in unmittelbarer Verbindung stehenden einfacheren Hoch-, Straßen-, Wasser-, 
Brücken- und Waldbahnbauten sowie einfacheren maschinellen und elektrotechnischen Einrichtungen.

§ 4. Die Zivilingenieure für technische Chemie sind berechtigt 
zur Verfassung von Projekten für chemisch-technische Anlagen, zur Einrichtung chemisch-technischer Verfahren, zur Ausübung der Be
triebskontrolle in chemisch-technischen Betrieben, zur Ausführung

Aus dem Reichsgesetzbiaft für die im Reiclisrate vertretenen Königreiche und Ijiinder, 10. Mai, 1913, S. 28S fl'.

chemischer Analysen. Abgabe chemisch-technischer Gutachten, Vornahme von Berechnungen und Schätzungen in allen Zweigen ihres 
Faches, zur Ueberprüfung von einschlägigen Projekten/Verfahren oder Berechnungen und zur Ausstellung von Beglaubigungen hierüber.

§ 5. Den Zivilgeometern stehen zu: Projektierungen und Vermessungen jeder A rt in horizontaler nnd vertikaler Richtung auf dem 
Vermessungsgebiete, insbesondere: die Verfassung von Lage- und Niveauplänen, von Grundteilungsplänen, Kommassations- und Arrondierungsplänen, ferner Grenzbestimmungen, Grenzregulierungen und 
Höhenmessungen, die Verfassung und Ausführung aller kartographischen nnd photogrammetrischen Arbeiten, die Ueberprüfung von geometrischen und geodätischen Plänen und Berechnungen und die Aus
stellung von Beglaubigungen hierüber.

§ 6. Den Zivilingenieuren und Zivilgeometern steht das Recht 
zu, auf ihrem Fachgebiete bei Verhandlungen vor den Verwaltungsbehörden als technische Beistände der Parteien im Rahmen der dies
falls bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zu fungieren.

§ 7. HilfspersonalDie Zivilingenieure und Zivilgeometer können das zur Ausführung der ihnen zustehenden Arbeiten erforderliche Hilfspersonal 
halten.Sie sind verpflichtet, hinsichtlich ihres Hilfspersonals die Anordnungen über die Aufnahme, Verwendung, Behandlung, Entlassung sowie Uber den Schutz des Lebens und der Gesundheit gewerblicher 
Hilfsarbeiter in jenem Umfange zu beobachten, in welchem diese Anordnungen für analoge, der Gewerbeordnung unterliegende Unter
nehmungen gelten.In diesem Belange haben sich die Ziviliugenieure und Zivilgeometer der Aufsicht der Gewerbeinspektoren zn unterwerfen.

Betriebsanlagen
§ 8. Die Zivilingenieure sind verpflichtet, zur Errichtung nnd zum Betriebe solcher Anlagen für die ihnen zustehenden Arbeiten, 

welche mit besonderen, für den Betrieb angelegten Feuerstätten, Dampfmaschinen, sonstigen Motoren oder Wasserwerken betrieben 
werden oder welche durch gesundheitsschädliche Einflüsse, durch die Sicherheit bedrohende Betriebsarten, durch üblen Geruch oder durch ungewöhnliches Geräusch die Nachbarschaft zu gefährden oder zu belästigen geeignet sind, die gewerbebehördliche Genehmigung zu er
wirken. Befähigungsnachweis

§ 9. Der zur Erlangung der Befugnis erforderliche Befähigungsnachweis umfaßt:a) die Zurüoklegung der betreffenden Fachstudien (§ 10);b) die praktische Verwendung in der vorgeschriebenen Art nnd 
Dauer (§ 11);c) die Ablegung einer Prüfung (§ 12).

§ 10. a) Fachstudien
Der Studiennachweis wird erbracht durch das Zeugnis einer inländischen Hochschule technischer Richtung über die Ablegung der 

letzten Staatsprüfung oder der Diplomprüfung oder über die Erlangung 
des Doktorats aus dem betraffenden Fach, und zwar:a) für Zivilingenieure für das Bauwesen, für Architektur und Hochbau, für Maschinenbau, für Elektrotechnik, für Schiffbau und Schiffsmaschinenbau, dann für technische Chemie an dor betreffenden 

Fachabteilung einer Technischen Hochschule;b) für Zivilingenieure für Knlturtechnik an der kulturtechnischen Abteilung dor Hochschule für Bodenkultur in Wien oder einer Tech
nischen Hochschule oder an der hydrotechnischen Abteilung der 
Technischen Hochschule in Lemberg;c) für Zivilingenieure für Forstwesen an der forstwirtschaftlichen Abteilung der Hochschule für Bodenkultur in Wien;

d) für Zivilgeometer am geodätischen Kurse einer Technischen Hochschule oder an einer ändern Fachabteilung einer Hochschule technischer Richtung, deren Staatsprüfungen auch eine Prüfung aus 
höherer Geodäsie umfassen.Der Studiennachweis zur Erlangung der Befugnis eines Zivil- ingenienrs für Elektrotechnik, dann für Schiff bau und Schiffsmaschinen- 

ban gilt auch durch das Zeugnis über die Ablegung der zweiten Staatsprüfung aus Maschinenbau dann als erbracht, wenn zur Zeit der 
Ablegung der Prüfung an der betreffenden Technischen Hochschule noch keine eigne Unterabteilung für Elektrotechnik, beziehungsweise 
für Schiffbau und Schiffsmaschinenbau bestanden hat.Inwieweit der Stndiennachweis durch Zeugnisse ausländischer 
Technischer Hochschulen oder ihnen gleichgestellter Anstalten als erbracht anzusehen ist, entscheidet im einzelnen Falle das Ministerium 
für Kultus und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für öffentliche Arbeiten und den sonst allenfalls beteiligten Ministerien.
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§ 11. b) Praktische Verwendung
Zur Dartuung der praktischen Verwendung ist eine nach Abschluß der vorgeschriebenrn Studien erworbene fachmännische Praxis auszuweisen, die bezüglich der Zivilingenieure mindestens fUnf Jahre, 

bei Bewerbern, die aus dem betreffenden Fache den Doktorgrad erworben oder die Diplomprüfung abgelegt haben, mindestens vier Jahre, 
bezüglich der Zivilgeometer gleichfalls mindestens vier Jahre zu umfassen hat und durch befriedigende, glaubwürdige Zeugnisse bestätigt 
sein muß.Die praktische Betätigung muß in einem öffentlichen oder privaten Dienst oder Betrieb erfolgt sein, der geeignet ist, die für das 
betreffende Fach erforderlichen praktischen Kenntnisse zu vermitteln.Als Praxis im erwähnten Sinne wird insbesondere auch die Betätigung in praktischen Fächern an Hochschulen technischer Richtung 
angerechnet.Bewerber um die Autorisation eines Zivilingenieurs für Forst
wesen haben sich außerdem über die abgelegte Staatsprüfung für Forstwirte oder über die Prüfung für den forsttechnischen Staatsdienst 
auszuweisen. § 12. c) Prüfung

Die Prüfung kann nach Absolvierung der vorgeschriebenen 
Studien und nach Ablauf von drei Jahren der vorgeschriebenen Praxis 
abgelegt werden.Die Gegenstände der Prüfung sind:Volkswirtschaftslehre, österreichisches Verwaltungsrecht und die 
in das Fach des Kandidaten einschlagenden Gesetze und Verordnungen.

Jenen Bewerbern, welche sich durch Hochschulzeugnisse Uber eine Prüfung aus Volkswirtschaftslehre und aus österreichischem Verwaltungsrecht ausweisen können oder ihre Kenntnisse in diesen Gegenständen nach den für ihr Fach bestehenden Prüfungsvorschriften schon bei einer Staatsprüfung zu erweisen hatten, weiter jenen Be
werbern, welche bereits eine Autorisation als Zivilingenieur oder Zivil
geometer besitzen, bleibt die Prüfung aus diesen Gegenständen erlassen.

Von der Prüfung sind gänzlich befreit:
a) die an Hochschulen technischer Richtung angestellten Professoren 

und Dozenten, welche praktische Fächer lehren;b) Bewerber um die Befugnis der im § 1 sub lit. a) bis f) und i) beziehungsweise lit. g) und i) angeführten Kategorien, wenn sie dio Prüfung für den Staatsbaudienst beziehungsweise die Prüfung für den forsttechnischen Staatsdienst oder für den forsttechnischen Dienst der politischen Verwaltung abgelegt haben;
c) Bewerber upi die Befugnis eines Zivilgeometers, wenn sie die im § 11 vorgesehene praktische Verwendung im staatlichen Vermessungsdienst zurückgelegt haben;
d) jene Bewerber, welche vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung 

die nach § 4 der Verordnung des Ministeriums des Innern vom 
8. November 1886, Z. 8152, vorgesohriebene Prüfung für das betreffende Fach abgelegt haben.

Die näheren Bestimmungen über die Prüfung werden nach An
hörung der Ingenieurkammern vom Ministerium für öffentliche Arbeiten im Einvernehmen mit den übrigen beteiligten Ministerien 
getroffen. § 13. Verbot von Filialbetrieben

Die Errichtung von Filialbetrieben, das sind ständigo Zweigniederlassungen außerhalb des ordentlichen Wohnsitzes zur Entgegen
nahme und "Durchführung von Aufträgen, ist den Zivilingenieuren und Zivilgeometern nicht gestattet. Kanzleien, welche zur Besorgung 
einzelner bereits übernommener Geschäfte errichtet werden, • sind nicht als Filialbctriebe anzusehen.

Uebergangsbostimmungen
§ 14. Von den auf Grund der Verordnung des Staatsministeriums vom 1 1 . Dezember 1860, Z. 36 413, und des Ministeriums des Innern vom 8. November 1886, Z. 8152, autorisierten Privattechnikern haben 

künftighin die Bauingenieure den Titel .Zivilingenieur für das Bauwesen“, die Architekten den Titel „Zivilingenieur für Architektur und 
Hochbau“, die Maschinenbauingenieure den Titel „Zivilingenieur für Maschinenbau“ und die Geometer den Titel „Zivilgeometer“ zu führen. Die Maschinenbauingenieure können jedoch an Stelle des Titels eines Zivilingenieurs für Maschinenbau, beziehungsweise neben demselben 
den Titel eines Zivilingenieurs für Elektrotechnik oder für Schiffbau und Schiffsmaschinenbau dann führen, wenn sie sich bei der politischen 
Landesbehörde Uber dio vorgeschriebene fünfjährige Praxis auf dem gewählten Spezialgebiete ausweisen.Die nach der Verordnung des Staatsministeriums vom 11. Dezember 1860, Z. 36 413, § 1, lit. a), autorisierten „Zivilingenieure für 
alle Baufächer“ behalten diesen Titel bei.Dio als Zusatzautorisation zur Bauingenieur-Autorisation verliehene Autorisation als Kulturingenieur berechtigt zur Führung des 
Titels eines Zivilingenieurs für Kulturtechnik. Die Besitzer dieser Doppelautorisation haben sich daher in Hinkunft „Zivilingenieur für 
das Bauwesen und für Kulturtechnik* zu nennen.Die als Zusatzautorisation zur Geometer-Autorisation verliehene 
Autorisation als Kulturtechniker berechtigt dann zur Führung des

Titels eines Zivilingenieurs für Kulturtechnik, wenn die betreffende Autorisation vorschriftsgemäß auf Grund der Beibringung des im § 2, 
lit. d), der Ministerialverordnung vom 8. November 1886, Z. 8152, be- zeichneten Studiennachweises und der nach den Bestimmungen dos § 4 
der erwähnten Verordnung abgelegten strengen praktischen Prüfung erlangt wurde, was vor der politischen Landesbehörde nachzuweisen ist.Die übrigen „Geometer und Kulturtechniker“ führen den Titel „Zivilgeometer und Kulturtechniker“.

Mit der Führung der neuen Titel sind auch die ihnen nach dieser Verordnung entsprechenden Berechtigungen verbunden.
Den „Zivilingenieuren für alle Baufächer“ stehen die ihnen auf Grund des § 2 der Verordnung des Staatsministeriums vom 1 1 . Dezember 1860, Z. 36 413, den „Kulturtechnikern“ die ihnen auf Grund 

des § 1, lit. d), der Verordnung des Ministeriums des Innern vom 
8. November 1886, Z. 8152, verliehenen Berechtigungen auch weiterhin zu.

§ 15. Während der nächsten 20 Jahre kann das Ministerium für 
öffentliche Arbeiten im Einvernehmen mit dem Finanzministerium, soweit öffentliche Rücksichten es erfordern, im Ruhestande befindlichen staatlichen Evidenzhaltungs-Geometorn, welche mindestens 25 Jahre 
in diesem Dienste zugebracht haben, die Befugnis eines Zivilgeometers mit der Beschränkung dos Amtssitzes auf einen bestimmten Gerichtsbezirk unter Nachsicht des Studiennachweises und der vorgeschriebenon 
Prüfung verleihen, wenn im betreffenden Gerichtsbezirke kein Zivil- goometer seinen Sitz hat.

Die Verlegung des Amtssitzes eines solchen Zivilgeometers in einen ändern Gerichtsbezirk ist nur mit Genehmigung des Ministeriums für öffentliche Arbeiten, welches hierüber mit dem Finanzministerium 
das Einvernehmen pflegen wird, zulässig. Diese Genehmigung kann nur dann erteilt werden, wenn im Gerichtsbezirke des neuen Wohnsitzes 
kein Zivilgeomoter ansässig ist.

§ 16. Die §§ 1 bis 4 und 9 bis 11 der Verordnung des Staats- 
ministeriüms vom 11. Dezember 1860, Z. 36 413, sowie die Verordnung des Ministeriums des Innern im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultus und Unterricht, dann dem Justiz-, Finanz-, Handelsund Aokerbauministerium vom 8. November 1886, Z. 8152, werden aufgehoben.Im übrigen bleibt die Staatsministerialverordnung vom 11. De
zember 1860, Z. 36 413, weiterhin für alle Kategorien von Ziviltechnikern mit der Maßgabe in Geltung, daß der § 7, Abs. 1, wonach mit der Eigenschaft eines befugten Technikers ein besoldetes Staatsamt nicht vereinbar ist. auf die an Hochschulen technischer Richtung angestellten Professoren und Dozenten, welche praktische Fächer 
lehren, keine Anwendung findet.

§ 17. Diese Verordnung tr itt sofort in Kraft.H o c h e n b u rg e r  m. p. Z a le sk i m. p.
H e in o ld  m. p. F ö r s te r  m. p.H u s sa re k  m. p. T rn k a  m. p.S c h u s te r  m. p. Z e n k e r  m. p.

A n h an g
Bestimmungen der Staatsministerialverordnung vom 11. Dezember 1860, Z. 36413, welche mit der im § 16 Abs. 2 der vorstehenden Verordnung normierten Einschränkung noch in Geltung stehen.

§ 5. Die in der vorgeschriebenen Form ausgefertigten Beurkun
dungen über die von den Zivilingenieuren, Architekten, und Geometern bei der Ausübung ihres Berufs vollzogenen Akte und ihre Zeugnisse, Zeichnungen, Berechnungen und Gutachten übor Tatsachen und Fragen, 
zu deren Beurteilung die von ihnen nachzuweisenden Fachkenntnisse erforderlich sind, werden von den Administrativbehörden in derselben 
Weise angesehen, als wenn dieselben von landesfürstlichen Baubeamten unter amtlicher Autorität ausgefertigt wären.Insbesondere kann auf Grundlage der von den Zivilingenieuren und Architekten unterfertigten Pläne die behördliche Baubewilligung 
erteilt werden.

§ 6. Zu gerichtlichen Vermessungen, 'Schätzungen und fach
wissenschaftlichen Gutachten können die autorisierten Techniker nach dem Ermessen der betreffenden Gerichto ein- für allemal in Pflicht 
genommon oder von Fall zu Fall hierzu bestimmt werden.Den Parteien bleibt die Verwendung dieser Techniker und deren 
Entlohnung im Wege des Uebereinkommens freigestellt.

§ 7. Mit der Eigenschaft eines befugten Technikers ist ein besoldetes Staatsamt nicht vereinbar. Gleichwohl bleibt ersterer verpflichtet, in technischen Angelegenheiten der Regierung übor jeweilige 
Aufforderung der hierzu berechtigten Behörden statt der Staatsbau
organe die verlangte Aushilfe zu leisten.Diese kann in der Vornahme einzelner Akte oder in Uebertragnng andauernder Respizierungen, Bauleitungen usw. bestehen. Die Entlohnung für die gewöhnlich vorkommenden Funktionen wird nach einem Tarife bestimmt, welcher von jeder Landesstelle mit Rücksicht 
auf die Lokalverhältnisse besonders festgestellt werden wird. Die amtliche Verwendung darf außerhalb des Baubezirks, wo der Zivil
ingenieur, Architekt oder Geometer seinen Wohnsitz hat, nicht gefordert werden und denselben wider seinen Willen nicht mehr als 
30 Tage innerhalb eines Jahres in Anspruch nehmen.

(Schluß iolgt)


